
Senatsverwaltung für  Wirtschaft, Arbeit  und Frauen 

FG Bildungsurlaub  
informiert über das

Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG) 

 
 

vom 24. Oktober 1990 (GVBl. S. 2209) 
 
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Grundsätze 

 
(1) Arbeitnehmer haben unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf Freistellung 
von der Arbeit für die Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen (Bildungsurlaub). 
Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in Heimarbeit 
Beschäftigten und ihnen Gleichgestellte sowie andere Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. 
 
(2) Bildungsurlaub dient der politischen Bildung und der beruflichen Weiterbildung. Bildungsurlaub für zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigte dient allein der politischen Bildung. 
 
(3) Politische Bildung soll die Fähigkeit des Arbeitnehmers fördern, politische Zusammenhänge zu beurteilen und 
politische und gesellschaftliche Aufgaben wahrzunehmen. 
 
(4) Berufliche Weiterbildung soll die berufliche Qualifikation erhalten, verbessern oder erweitern und die Kenntnis 
gesellschaftlicher und betrieblicher Zusammenhänge vermitteln. 
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§ 2 
Dauer des Bildungsurlaubes 

 
(1) Der Bildungsurlaub beträgt zehn Arbeitstage innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren. Für Arbeitnehmer bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres beträgt der Bildungsurlaub zehn Arbeitstage 
im Kalenderjahr. 
 
(2) Wird regelmäßig an mehr oder weniger als fünf Tagen in der Woche gearbeitet, so erhöht oder verringert sich der 
Anspruch gemäß Absatz 1 entsprechend. Bruchteile eines Tages werden zugunsten des Arbeitnehmers aufgerundet. 
 
(3) Im Falle des Arbeitsplatzwechsels muss sich der Arbeitnehmer die in demselben Kalenderjahr von einem anderen 
Arbeitgeber gewährte Freistellung anrechnen lassen. 
 
 

§ 3 
Wartezeit 

 
Der Anspruch auf Bildungsurlaub entsteht erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnisses. Schließt sich ein Arbeitsverhältnis unmittelbar an ein Ausbildungsverhältnis bei demselben 
Arbeitgeber an, so muss der Anspruch nicht erneut erworben werden. 
 
 

§ 4 
Gewährung des Bildungsurlaubes 

 
(1) Der Bildungsurlaub ist für den Zeitraum der vom Arbeitnehmer ausgewählten anerkannten Bildungsveranstaltung im 
Rahmen des Freistellungsanspruches gemäß § 2 zu gewähren. Die Inanspruchnahme und der Zeitpunkt des 
Bildungsurlaubes sind dem Arbeitgeber so frühzeitig wie möglich, grundsätzlich sechs Wochen vor Beginn der 
Freistellung, mitzuteilen. 
 
(2) Der Bildungsurlaub kann nicht in der von dem Arbeitnehmer vorgesehenen Zeit genommen werden, wenn zwingende 
betriebliche Belange oder Urlaubsansprüche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. Die Ablehnung ist dem Arbeitnehmer so frühzeitig wie möglich, grundsätzlich innerhalb von 
vierzehn Tagen nach der Mitteilung entsprechend Absatz 1 Satz 2, unter Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) In Betrieben mit in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmern kann der Arbeitgeber die Freistellung von 
Arbeitnehmern über 25 Jahren auch ablehnen, sobald die Gesamtzahl der Arbeitstage, die im laufenden Kalenderjahr 
von seinen Arbeitnehmern für Zwecke der Freistellung nach diesem Gesetz in Anspruch ge-nommen worden sind, das 
2,5-fache der Zahl seiner Arbeitnehmer erreicht hat. 
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(4) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber auf Verlangen die Anmeldung zur Bildungsveranstaltung, deren Anerkennung 
und die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung nachzuweisen. Die dafür erforderlichen Bescheinigungen sind dem 
Arbeitnehmer vom Träger der Bildungsveranstaltung unentgeltlich auszustellen. 
 
 

§ 5 
Übertragbarkeit des Bildungsurlaubes 

 
(1) Wird dem Arbeitnehmer die Freistellung innerhalb eines Kalenderjahres trotz Verlangen aufgrund der in 
§ 4 Abs. 2 und 3 dargelegten Gründe nicht gewährt, ist eine Freistellung zu einem anderen Zeitpunkt inner-halb eines 
Jahres nach Antragstellung bevorzugt zu gewähren. 
 
(2) Der Anspruch gemäß § 2 Abs. 1 und 2 kann durch schriftliche Abrede zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter 
Anrechnung des Bildungsurlaubsanspruchs zukünftiger Jahre zu längerfristigen Veranstaltungen der beruflichen 
Weiterbildung zusammengefasst werden. Für den Fall des § 4 Abs. 3 gilt, dass der Arbeitgeber die gemäß Satz 1 
zusammengefassten Bildungsurlaubszeiten auf den Bildungsurlaubsanspruch anderer Arbeitnehmer lediglich bis zum 
Ende des laufenden Kalenderjahres und mit nur 10 Tagen anrechnen darf. 
 
 

§ 6 
Verhältnis zu sonstigen Freistellungen 

 
Sonstige Freistellungen zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen, die auf anderen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Einzelverträgen beruhen, werden angerechnet, wenn die 
Erreichung der in § 1 Abs. 2 bis 4 dieses Gesetzes niedergelegten Ziele ermöglicht wird und ein Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitentgeltes besteht. 
 
 

§ 7 
Verbot der Erwerbstätigkeit 

 
Während des Bildungsurlaubes darf der Arbeitnehmer keine dem Zwecke dieses Gesetzes zuwiderlaufende 
Erwerbstätigkeit ausüben. 
 
 

§ 8 
Wahlfreiheit und Benachteiligungsverbot 

 
Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer nicht in der freien Auswahl unter den anerkannten 
Bildungsurlaubsveranstaltungen behindern oder wegen der Inanspruchnahme des Bildungsurlaubes benachteiligen. 
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§ 9 
Bildungsurlaubsentgelt 

 
Für die Berechnung des Bildungsurlaubsentgeltes und im Falle der Erkrankung während des Bildungsurlaubes gelten die 
§§ 9, 11 und 12 des Bundesurlaubsgesetzes entsprechend. 
 
 

§ 10 
Unabdingbarkeit, Abgeltungsverbot 

 
(1) Von den Vorschriften dieses Gesetzes darf nur zugunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 
 
(2) Eine Abgeltung des Bildungsurlaubes findet nicht statt. 
 
 

§ 11 
Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

 
(1) Berufliche Bildungsveranstaltungen, die von öffentlichen Schulen, öffentlichen Volkshochschulen, Hochschulen oder 
anerkannten Privatschulen durchgeführt werden, gelten als anerkannt. Dies gilt auch für Veranstaltungen, die den Erwerb 
nachträglicher Schulabschlüsse zum Ziel haben. Im übrigen erfolgt die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen durch 
die für Berufsbildung zuständige Senatsverwaltung. 
 
(2) Anerkennungsfähig sind Veranstaltungen, die von Trägern der Jugend- und Erwachsenenbildung durchgeführt 
werden. Als solche sind insbesondere die anerkannten Jugendgemeinschaften und Jugendorganisationen, die 
öffentlichen Einrichtungen der Jugendhilfe, die Volkshochschulen sowie Bildungseinrichtungen der demokratischen 
Parteien, der Arbeitgeberorganisationen, der Kammern und der Gewerkschaften anzusehen. Im übrigen müssen die zur 
Durchführung der Bildungsveranstaltungen erforderlichen persönlichen und sachlichen Voraussetzungen gegeben sein. 
Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die Ziele der Veranstalter oder Veranstaltungen nicht mit der demokratischen 
Grundordnung der Verfassung von Berlin im Einklang stehen. 
 
(3) Anträge auf Anerkennung von Veranstaltungen können nur von den Veranstaltern gestellt werden. Die für die 
Anerkennung erforderlichen Nachweise sind beizufügen. 
 
(4) Die für Berufsbildung zuständige Senatsverwaltung regelt im Benehmen mit den für Arbeit und Wirtschaft sowie 
Frauen und Jugend zuständigen Senatsverwaltungen das Anerkennungsverfahren durch Rechtsverordnung. 
 
 




	Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG)
	Grundsätze
	Dauer des Bildungsurlaubes
	Wartezeit
	Gewährung des Bildungsurlaubes
	Übertragbarkeit des Bildungsurlaubes
	Verhältnis zu sonstigen Freistellungen
	Verbot der Erwerbstätigkeit
	Wahlfreiheit und Benachteiligungsverbot
	Bildungsurlaubsentgelt
	Unabdingbarkeit, Abgeltungsverbot
	Anerkennung von Bildungsveranstaltungen
	Berichtspflicht
	Inkrafttreten

	Kontakt

